Obergericht des Kantons Zurich

|. Zivilkammer

Geschafts-Nr.: PP220031-O/U
Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. A. Huizinga, Vorsitzender,

Oberrichter lic. iur. M. Spahn und Oberrichterin lic. iur. B. Scharer

sowie Gerichtsschreiber lic. iur. M. Hochuli

Urteil vom 31. Oktober 2022

in Sachen

A. Sagl,

Klagerin und Beschwerdeflhrerin

gegen

B. ,

Beklagter und Beschwerdegegner

betreffend Forderung (Kostenfolgen)

Beschwerde gegen eine Verfiigung des Einzelgerichts im vereinfachten
Verfahren am Bezirksgericht Winterthur vom 27. September 2022
(FV220034-K)



Erwagungen:

1.1. Mit Eingabe vom 24. Juni 2022 (Urk. 1) erhob die Klagerin und Beschwerde-
fuhrerin (fortan: Klagerin) unter Beilage der Klagebewilligung des Friedensrichter-
amtes C.  vom 25. Mai 2022 bei der Vorinstanz eine Forderungsklage gegen
den Beklagten und Beschwerdegegner (fortan: Beklagter). Nach Eingang des ein-
verlangten Kostenvorschusses wurden die Parteien am 19. Juli 2022 zur Haupt-
verhandlung am 15. September 2022, 14.00 Uhr, vorgeladen (Urk. 8). Mit Einga-
be vom 10. September 2022 ersuchte der Vorsitzende der Geschaftsfihrung der
Klagerin unter Beilage eines Verhandlungsunfahigkeitszeugnisses um Verschie-
bung der Hauptverhandlung (Urk. 16 und Urk. 17) und reichte nach entsprechen-
der Aufforderung durch die Vorinstanz (vgl. Urk. 18) mit E-Mail vom
13. September 2022 ein weiteres Arztzeugnis fur den Geschaftsfuhrer der Klage-
rin ein (Urk. 19 und Urk. 20). Am 14. September 2022 wurde die Hauptverhand-
lung auf den 29. September 2022 verschoben (Urk. 22). Mit Eingabe vom
23. September 2022 zog die Klagerin ihre Klage zurtick (Urk. 24). Mit Verfigung
vom 27. September 2022 schrieb die Vorinstanz das Verfahren wie folgt ab
(Urk. 26 S. 3 f. = Urk. 33 S. 3f):

1. bDas Verfahren wird als durch Ruckzug der Klage erledigt abgeschrie-

en.

2. Den Parteien werden die Vorladungen zur Verhandlung am 29. Sep-
tember 2022 abgenommen. Die Verhandlung findet nicht statt.

3. Die Entscheidgebuhr wird angesetzt auf:

CHF 400.00 ; die Barauslagen betragen:
CHF 180.00 Dolmetscherkosten
CHF 580.00 Total

4. Die Gerichtskosten werden der Klagerin auferlegt und mit dem von ihr
geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Im Mehrbetrag wird der Kos-
tenvorschuss der Klagerin zurickerstattet. Das Verrechnungsrecht des
Staates bleibt vorbehalten.

(Schriftliche Mitteilung)
(Rechtsmittelbelehrung)



1.2. Hiergegen erhob die Klagerin mit Eingabe vom 6. Oktober 2022 rechtzeitig
(vgl. Art. 321 Abs. 1 ZPO sowie Urk. 27 S. 1) Beschwerde mit dem sinngemassen
Antrag, die Dolmetscherkosten seien auf die Staatskasse zu nehmen (Urk. 32).
Da die Beschwerde in italienischer Sprache verfasst war, wurde der Klagerin mit
Verfligung vom 18. Oktober 2022 Nachfrist zur Verbesserung angesetzt (Urk. 34),
welcher Aufforderung die Klagerin mit Eingabe vom 27. Oktober 2022 rechtzeitig
nachkam (Urk. 35).

1.3. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-31). Es wurde davon
abgesehen, eine Beschwerdeantwort einzuholen, da der Beklagte durch den vor-

liegenden Entscheid nicht beschwert wird. Das Verfahren ist spruchreif.

2.  Mit der Beschwerde kdnnen unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich
unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO).
Die beschwerdefiihrende Partei hat im Einzelnen darzulegen, an welchen Man-
geln (unrichtige Rechtsanwendung, offensichtlich unrichtige Feststellung des
Sachverhalts) der angefochtene Entscheid ihrer Ansicht nach leidet. Was nicht
beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz grundsatzlich nicht gepruft
zu werden. Neue Antrage, neue Tatsachenbehauptungen und neue Beweismittel

(Noven) sind im Beschwerdeverfahren ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO).

3. Die Vorinstanz erwog, die Kosten des Verfahrens seien ausgangsgemass
der Klagerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Insbesondere seien der Klagerin
aufgrund des sehr kurzfristig ergangenen Verschiebungsgesuchs auch die Kosten
der fur die Hauptverhandlung vom 15. September 2022 aufgebotenen Dolmet-
scherin aufzuerlegen (mit Verweis auf § 22 Abs. 4 Sprachdienstleistungsverord-
nung des Kantons Zurich; Urk. 33 S. 3).

4. Die Klagerin rugt, sie sei mit der Auflage der Dolmetscherkosten nicht ein-
verstanden, da sie die Vorinstanz mit Eingabe vom 10. September 2022 und da-
mit rechtzeitig bzw. mehr als 24 Stunden vor der Verhandlung um deren Ver-
schiebung ersucht habe (Urk. 35).



5. Das Verschiebungsgesuch der Klagerin bezuglich der Verhandlung vom

15. September 2022 ging am 12. September 2022 bei der Vorinstanz ein

(Urk. 16). Daraufhin forderte die Vorinstanz den Vorsitzenden der Geschaftsfuh-
rung der Klagerin telefonisch zur Nachreichung einer schriftlichen Begrindung
auf, weshalb auch der Geschaftsflihrer der Klagerin nicht an der Verhandlung
teilnehmen konne (Urk. 18), worauf jener mit E-Mail vom 13. September 2022 mit-
teilte, dass auch sein Vater nicht imstande sei, an der Verhandlung teilzunehmen
(Urk. 19). Am selben Tag informierte die Vorinstanz die Klagerin, dass aus ihrem
E-Mail keine Begrindung hervorgehe, weshalb ihrem Geschaftsflhrer eine Teil-
nahme nicht moglich sei, worauf die Klagerin ein entsprechendes Arztzeugnis in
Aussicht stellte (Urk. 18). Bei den vorinstanzlichen Akten befindet sich denn auch
ein Arztzeugnis vom 14. August 2022, gemass welchem beim Geschaftsflihrer
der Klagerin eine Nierenkolik bei Urolithiasis sowie eine Korpostase diagnostiziert
wurde (Urk. 20). Wann dieses Arztzeugnis bei der Vorinstanz einging, ist nicht er-
sichtlich, weshalb zugunsten der Klagerin davon auszugehen ist, es sei ebenfalls

am 13. September 2022 bei der Vorinstanz eingegangen.

Gemass § 23 Abs. 4 der Sprachdienstleistungsverordnung (SDV,
LS 211.17) ist die Halfte der verabredeten Dauer eines Dolmetschereinsatzes,
mindestens aber eine Stunde und hdchstens zwei Stunden pro Halbtag, zu ent-
schadigen, wenn ein Einsatz weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Beginn
abgesagt wird. Vorliegend wurde der Einsatz am 14. September 2022 telefonisch
abgesagt, wobei aus den Akten nicht hervorgeht, um welche Uhrzeit dies erfolgte
(Urk. 21). Dies ist jedoch ohne Belang, da die Belege fur das Verschiebungsge-
such der Klagerin bereits am 13. September 2022 bei der Vorinstanz eingegan-
gen waren und es somit jedenfalls nicht die Klagerin zu vertreten hatte, dass der
Dolmetschereinsatz am Nachmittag des 15. September 2022 nicht mehr rechtzei-
tig bzw. mindestens 24 Stunden vor dem geplanten Verhandlungsbeginn abge-
sagt werden konnte. Entsprechend ist die Beschwerde gutzuheissen und die

Dolmetscherkosten sind antragsgemass auf die Staatskasse zu nehmen.



6. Beidiesem Ausgang des Verfahrens sind flr das Beschwerdeverfahren kei-
ne Kosten zu erheben. Des Weiteren sind mangels Antrags der Klagerin bzw.

mangels Umtriebe des Beklagten keine Parteientschadigungen zuzusprechen.

Es wird erkannt:

1. In Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 4 der Verfugung des
Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Winterthur vom
27. September 2022 (FV220034-K) aufgehoben und durch folgende Fas-
sung ersetzt:

"4. Die Gerichtskosten mit Ausnahme der Dolmetscherkosten werden der
Klagerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss
verrechnet. Im Mehrbetrag wird der Kostenvorschuss der Klagerin zu-
ruckerstattet. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten.

Die Dolmetscherkosten in der Hohe von Fr. 180.— werden auf die
Staatskasse genommen."

2. FUr das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben.

3.  Fur das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschadigungen

zugesprochen.

4.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beklagten unter Beilage einer

Kopie von Urk. 35, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuruick.

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermo-
gensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert betragt Fr. 180.—. Die Beschwerde an das



Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten
die Art. 44 ff. BGG.

Zirich, 31. Oktober 2022

Obergericht des Kantons Zirich
l. Zivilkammer

Der Gerichtsschreiber:
lic. iur. M. Hochuli

versandt am:
jo



	Urteil vom 31. Oktober 2022
	Erwägungen:
	1. Das Verfahren wird als durch Rückzug der Klage erledigt abgeschrieben.
	2. Den Parteien werden die Vorladungen zur Verhandlung am 29. September 2022 abgenommen. Die Verhandlung findet nicht statt.
	3. Die Entscheidgebühr wird angesetzt auf:
	4. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss verrechnet. Im Mehrbetrag wird der Kostenvorschuss der Klägerin zurückerstattet. Das Verrechnungsrecht des Staates bleibt vorbehalten.
	5. (Schriftliche Mitteilung)
	6. (Rechtsmittelbelehrung)
	Es wird erkannt:
	1. In Gutheissung der Beschwerde wird Dispositiv-Ziffer 4 der Verfügung des Einzelgerichts im vereinfachten Verfahren am Bezirksgericht Winterthur vom 27. September 2022 (FV220034-K) aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt:
	2. Für das Beschwerdeverfahren werden keine Kosten erhoben.
	3. Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	4. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beklagten unter Beilage einer Kopie von Urk. 35, sowie an die Vorinstanz, je gegen Empfangsschein.
	5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...

